
Wahl der Rechtsform und Registrierungspflichten

I. Allgemeine Rahmenbedingungen

⇒ Das Handels- und Gesellschaftsrecht gibt den Unternehmern die zur Verfü-
gung stehenden Unternehmensformen (Rechtsformen) gesetzlich vor. Es ist
nicht möglich, eine neue Rechtsform zu erfinden und diese am Markt einzu-
führen. Die gesetzlich vorgegebenen Grundstrukturen können jedoch teilwei-
se geändert und dadurch den individuellen Bedürfnissen angepaßt werden.
Im Nachfolgenden werden die charakteristischen Merkmale verschiedener
gesetzlicher Organisationsformen dargestellt. Details bleiben ausgespart, sie
sollten für den Einzelfall interessenspezifisch mit einem Berater abgeklärt
werden.

Eine Besonderheit des deutschen Unternehmensrechts ist die Unterschei-
dung zwischen Kleingewerbe und kaufmännischem Betrieb. Diese spielt
allerdings nur im Bereich der Personenunternehmen eine Rolle, nicht dage-
gen bei den juristischen Personen.

⇒ Kaufmännische Unternehmen müssen in das Handelsregister eingetragen
werden, auf ihre Geschäfte findet grundsätzlich das Handelsgesetzbuch
(HGB) Anwendung.
Nicht kaufmännische Unternehmen können sich freiwillig in das Handelsre-
gister eintragen lassen und werden dann wie Kaufleute behandelt. Machen
sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, sind sie für den Bereich ihrer
Rechtsgeschäfte grundsätzlich dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) nicht
aber dem HGB unterstellt.
Die Frage, ob ein Unternehmen als kaufmännisch zu qualifizieren ist, richtet
sich danach, ob der Geschäftsbetrieb nach Art und Umfang eine kaufmänni-
sche Einrichtung erfordert (§ 1 HGB). Maßgebliche Kriterien hierfür sind in er-
ster Linie der Umsatz, die Zahl der Beschäftigten, die Höhe des Betriebsver-
mögens, das Kreditvolumen sowie die Zahl der Standorte/Niederlassungen.
Eine Umsatzgröße in Höhe von mehr als DM 800.000,-- spricht in der Regel
dafür, daß der kleingewerbliche Rahmen überschritten ist.
Ein kleingewerbliches Unternehmen kann von einer Einzelperson (Kleinge-
werbetreibender) oder von einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (BGB-
Gesellschaft oder GbR) betrieben werden.
Kaufmännische Personenunternehmen sind der Einzelkaufmann (e.K. =
e.Kfm.) bzw. die Einzelkauffrau (e.K. = e.Kfr.), die offene Handelsgesellschaft
(oHG), die Kommanditgesellschaft (KG) und die beschränkt haftende Perso-
nengesellschaft (GmbH & Co. KG, GmbH & Co. oHG).
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Bei der Eintragung in das Handelsregister sind besondere Formalien zu be-
achten; Anmeldungen sind stets in notariell beglaubigter Form vorzu-
nehmen.

II. Personenunternehmen

A) Kleingewerbe

1.        Einzelperson (Kleingewerbetreibender)

Die einfachste Art der Unternehmensgründung besteht in der Vornahme einer Ge-
werbeanmeldung bei der für den betreffenden Ort zuständigen Behörde (in der Re-
gel das Gewerbeamt). Vordrucke, die ausgefüllt werden müssen, sind dort erhältlich.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich auf den Vor- und Zunamen des Unternehmers.
Das Gewerbeamt prüft auch, ob für die Ausübung des Gewerbes nach gewerbe-
rechtlichen Vorschriften eine Erlaubnis erforderlich ist.

Wer die Gewerbeanzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erstattet, handelt ordnungswidrig. Es können Bußgelder bzw. Verwaltungszwangs-
maßnahmen verhängt werden.

Die Gewerbekarteien der Gewerbeämter sind kein öffentliches Register, die Ein-
sichtnahme Privater ist nicht möglich. Die Gewerbebehörden erteilen jedoch auf An-
frage Auskunft über den Namen, die Betriebsanschrift und die ausgeübte Tätigkeit
des Gewerbebetriebs. Ein Rechtsanspruch auf solche Auskünfte besteht nicht. Auch
die IHKn geben derartige Auskünfte über ihre Mitglieder (z.T. per Telefon oder FAX).

Gewerbetreibende, für die keine Firma im Handelsregister eingetragen ist, müssen
auf allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet werden,
ihren Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angeben.
Ergänzende Zusätze, wie etwa die Beschreibung der Geschäftstätigkeit, Logos o. ä.,
können zulässig sein. Es empfiehlt sich, die konkrete Gestaltung bzw. Verwen-
dungsweise mit der zuständigen Industrie- und Handelskammer abzuklären.
Die Verpflichtung zur Angabe des korrekten Namens dient in erster Linie dem Gläu-
bigerschutz. Wenn nämlich ein kleingewerbliches Unternehmen nur unter der Be-
zeichnung "ABC Immobilien" auftreten würde und es danach den Sitz verlegt, könnte
es unter dieser Bezeichnung von Gläubigern kaum wieder aufgefunden werden, da
die Registrierung unter dieser Bezeichnung in einem öffentlichen Register fehlt.
Deshalb kann auch der Name des Unternehmers nicht festgestellt werden.

Der Kleingewerbetreibende haftet seinen Gläubigern mit seinem gesamten Ge-
schäfts- und Privatvermögen. Das Risiko läßt sich durch den Abschluß entspre-
chender Versicherungen in Grenzen halten. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte direkt
an entsprechende Anbieter.



- 3 -

2.        BGB-Gesellschaft (GbR)

Für die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (BGB-Gesellschaft oder GbR) gelten
ähnliche Grundsätze wie für den Kleingewerbetreibenden.

Eine BGB-Gesellschaft liegt vor, wenn sich mehrere Personen zum Betrieb eines
kleingewerblichen Unternehmens zusammenschließen. Die gesetzliche Grundlage
findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Dort heißt es: "Durch den Gesell-
schaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines
gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, ins-
besondere die vereinbarten Beiträge zu leisten". Gemeinsamer Zweck kann jede
erlaubte Tätigkeit sein. Eine GbR kann auch nichtgewerbliche Zwecke verfolgen.

Zur Errichtung der Gesellschaft bedarf es keines schriftlichen Vertrages, es genügt
eine mündliche Vereinbarung. Trotzdem ist es dringend zu empfehlen, die wesentli-
chen Punkte des Zusammenschlusses schriftlich niederzulegen, insbesondere für
den Fall, daß zu einem späteren Zeitpunkt Unklarheiten oder Meinungsverschieden-
heiten entstehen.

Für eine gewerbliche GbR ist eine gemeinsame Gewerbeanmeldung vorzunehmen.

Die BGB-Gesellschaft hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und auch keinen eige-
nen, offiziellen Namen. Der Unternehmensname besteht aus den Vor- und Zunamen
der Gesellschafter.

Auf Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet sind, müssen
die ausgeschriebenen Vor- und Zunamen der Gesellschafter angegeben werden.

Die Gesellschafter haften grundsätzlich alle sowohl mit ihrem Geschäfts- als auch
mit ihrem Privatvermögen. Gläubiger können Forderungen gegen die Gesellschaft,
die Gesellschafter und beide zugleich gerichtlich geltend machen. Zur Vollstreckung
in das Gesellschaftsvermögen ist seitens der Gläubiger ein Urteil gegen alle Gesell-
schafter erforderlich, zur Vollstreckung in das Privatvermögen eines Gesellschafters
ein Urteil gegen diesen.

Haftungsbeschränkungs-Modelle sind denkbar, sollten aber nicht ohne fundierte ju-
ristische Beratung gewählt werden.

Im Gesellschaftsrecht wird zwischen Geschäftsführung und Vertretung unterschie-
den. Aufgabe der Geschäftsführung ist das Management eines Unternehmens nach
innen, beispielsweise Überwachung der Produktion, Buchführung, Erledigung von
Korrespondenz usw.. Vertretung ist das Handeln nach außen, also das Eingehen
konkreter Verpflichtungen.

Das Gesetz sieht bei der BGB-Gesellschaft vor, daß die Geschäftsführungsbefugnis
den Gesellschaftern gemeinschaftlich zusteht, und damit eine gewisse Kontrolle
möglich ist. Die Vertretung richtet sich nach der Geschäftsführungsbefugnis, es gilt
der Grundsatz der Gesamtvertretung durch alle Gesellschafter gemeinsam. Im Ge-
sellschaftsvertrag kann aber anderes vereinbart werden.
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Die Rechtsform der BGB-Gesellschaft steht und fällt mit ihren Gesellschaftern. Das
Ausscheiden einzelner hat grundsätzlich die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.
Diese Konsequenz kann in der Praxis zu äußerst unbefriedigenden Ergebnissen
führen. Durch entsprechende Gesellschafterbeschlüsse können andere Regelungen
vereinbart werden.

B) Kaufmännische Unternehmensformen

1.        Einzelkaufmann/Einzelkauffrau

Liegt eine kaufmännische Betriebsgröße vor, muß zusätzlich zur Gewerbeanmel-
dung eine Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister erfolgen.

Die Haftung des Einzelkaufmanns ist unbeschränkt, auf seine Geschäfte findet das
Handelsgesetzbuch in vollem Umfang Anwendung.

Einzelkaufleute führen eine Firma, die in das Handelsregister eingetragen werden
muß. Unter ihrer Firma können sie Rechte erwerben und Verbindlichkeiten einge-
hen, vor Gericht klagen oder verklagt werden. Der Name des Geschäftsinhabers
muß in der Firma nicht enthalten sein.

Weitere Einzelheiten zur Firmierung und zur Handelsregisteranmeldung entnehmen
Sie bitte den entsprechenden Merkblättern.

2.        Offene Handelsgesellschaft

Gesetzliche Grundlage der offenen Handelsgesellschaft (oHG) ist das Handelsge-
setzbuch. Dort lautet es: "Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines
Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine offene Han-
delsgesellschaft, wenn bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den
Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist".
Besondere Merkmale sind also die Verwendung eines gemeinschaftlichen Firmen-
namens und die unbeschränkte Haftung aller Beteiligten.
Seit 1. Juli 1998 genügt anstelle einer gewerblichen Betätigung auch nur die Ver-
waltung eigenen Vermögens.

Eine GbR, die eine kaufmännische Betriebsgröße erreicht hat, muß zusätzlich zur
Gewerbeanmeldung die Eintragung in das Handelsregister vornehmen. Sie wird da-
durch zur offenen Handelsgesellschaft.

Das Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander richtet sich zunächst nach
dem Gesellschaftsvertrag. Die gesetzlichen Vorschriften sind nur dann anzuwenden,
wenn durch den Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt ist.
Der Gesellschaftsvertrag bedarf nicht zwingend der Schriftform. Aufgrund seiner er-
heblichen Bedeutung sollte er aber zu Beweiszwecken entsprechend festgehalten
werden. Bei der Vertragsgestaltung ist es sinnvoll, sich durch einen Notar oder
Rechtsanwalt beraten zu lassen.
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In der Regel erzielen die Gesellschafter ihren Unterhalt durch die persönliche Betä-
tigung im Unternehmen. Abgesehen von der Gewinnverteilung sollten deshalb bei-
spielsweise die Zulässigkeit bzw. die Voraussetzungen regelmäßiger Entnahmen
geregelt werden.
Die interne Geschäftsführung steht bei der oHG jedem Gesellschafter allein zu. Die-
se Befugnis kann nicht einfach entzogen werden. Diese Frage ist so wichtig, daß -
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - auf Entzug der Geschäftsführungsbefugnis
bei Gericht geklagt werden muß (auch hier kann der Gesellschaftsvertrag aber an-
deres vorsehen).
Für den Abschluß ungewöhnlicher Geschäfte bedarf es nach dem Gesetz eines ein-
stimmigen Beschlusses, der Vertrag kann hier Mehrheitsbeschlüsse zulassen.

Die Gesellschaft tritt nach außen als geschlossene Einheit auf, sie führt einen selb-
ständigen Firmennamen. Die oHG kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Ver-
bindlichkeiten eingehen, Eigentum und dingliche Rechte an Grundstücken erwerben,
vor Gericht klagen und verklagt werden.
Vertreten wird sie durch die Gesellschafter, wobei nach dem Gesetz jeder alleinver-
tretungsberechtigt ist. Die Gesellschafter sind aber frei, die Vertretungsregelungen
ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.
Üblich sind z. B. interne Beschränkungen der Vertretungsbefugnis in der Form, daß
bei wichtigen Geschäften Rücksprache zu halten ist. Diese Auflage hat allerdings
keine Außenwirkung. Ein Verstoß dagegen kann nur im Innenverhältnis eine Scha-
densersatzpflicht begründen.
Ein Gläubiger kann sowohl die Gesellschaft mit ihrem Vermögen als auch die Ge-
sellschafter mit ihrem Privatvermögen in Anspruch nehmen, jeweils für die volle For-
derung. Ein ggf. erforderlicher Ausgleich muß intern erfolgen.

Gesetzlich verankert ist für die Gesellschafter der oHG ein Wettbewerbsverbot: Ein
Gesellschafter darf ohne Einwilligung der anderen Gesellschafter weder in dem
Handelszweig der Gesellschaft Geschäfte machen noch in einer anderen gleicharti-
gen Handelsgesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter beteiligt sein.

Wenn ein Gesellschafter aus dem Unternehmen ausscheidet, haftet er noch fünf
Jahre lang für die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Verbindlichkeiten. Das
Ausscheiden sollte auf jeden Fall durch den Gesellschaftsvertrag im einzelnen gere-
gelt werden. Kündigungsfristen, Abfindungssummen und Nachfolgeregelungen soll-
ten im Gesellschaftsvertrag festgelegt werden.

3.        Kommanditgesellschaft

Die Kommanditgesellschaft unterscheidet sich von einer oHG im wesentlichen da-
durch, daß bei einem oder mehreren Gesellschaftern die Haftung gegenüber Gläu-
bigern auf einen genau bezifferten Geldbetrag - der auch in das Handelsregister
eingetragen wird - beschränkt ist. Die voll haftenden Gesellschafter werden „Kom-
plementäre“, die beschränkt haftenden „Kommanditisten“ genannt. Daß die Gesell-
schafter unterschiedliche Risiken tragen, wirkt sich auch auf die Struktur aus. Die
Stellung der persönlich haftenden Gesellschafter ist wesentlich stärker als die der
beschränkt haftenden. Kommanditisten sind insbesondere von der Geschäftsfüh-
rung/Vertretung ausgeschlossen; sie unterliegen keinem Wettbewerbsverbot.
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4.        GmbH & Co. KG

Diese Rechtsform bildet einen Sonderfall der Kommanditgesellschaft. Als persönlich
haftende Gesellschafterin ist eine GmbH beteiligt, was letztendlich zu einer mittelba-
ren Haftungsbegrenzung führt. Dieser Umstand muß im Namen gekennzeichnet
werden, üblicherweise durch den Rechtsformzusatz "GmbH & Co. KG".
Die Geschäftsführung wird von der Komplementär-GmbH wahrgenommen (also von
deren Geschäftsführern); das bedeutet, die Willensbildung innerhalb der GmbH &
Co. KG wird von der GmbH gelenkt.

Das Modell der GmbH & Co. KG wird häufig dann verwendet, wenn eine Vielzahl
von Kommanditisten Geldbeträge einbringen und aufgrund hoher Finanzvolumen
niemand die Position des persönlich haftenden Gesellschafters übernehmen will.

III. Juristische Personen

5.        Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Der Hauptgrund für die Wahl der Rechtsform „GmbH“ ergibt sich schon aus der Be-
zeichnung „mit beschränkter Haftung“. Sie bietet die gesetzliche Möglichkeit, die
Haftung gegenüber Gläubigern auf das Gesellschaftsvermögen zu beschränken. Die
Gründung einer GmbH ist wesentlich aufwendiger als bei den vorgenannten
Rechtsformen. Erforderlich ist ein notarieller Gesellschaftsvertrag, der gesetzlich
vorgegebenen Mindestanforderungen entsprechen muß. Durch die Eintragung in
das Handelsregister entsteht die Gesellschaft, sie ist erst dann eine eigene Rechts-
person.
Sie führt eine Firma, also einen eigenen Namen. Sie ist eigenständiger Träger von
Rechten und Pflichten. Auch eine Einzelperson kann eine GmbH gründen.

Bei Neugründungen vor dem 31. Dezember 1998 beträgt das gesetzliche Mindest-
stammkapital 50.000,-- DM. Ab dem 1. Januar 1999 wird dieser Betrag auf 25.000,--
EURO umgestellt. Die Mindeststammeinlage beträgt 500,-- DM, ab dem 1. Januar
1999 100,-- EURO. Für eine Übergangszeit bis zum 31.Dezember 2001 ist auch die
Wahl eines dementsprechenden DM-Betrages möglich.

Der Gründungsaufwand beläuft sich auf ca. 1.500,-- DM.

An dieser Stelle ist auf zwei Gefahrenbereiche persönlicher Haftung hinzuweisen:

- für Geschäfte, die vor Eintragung in das Handelsregister abgeschlossen wer-
den, können sowohl die Gesellschafter als auch die Handelnden belangt wer-
den; erst mit der Eintragung werden sie grundsätzlich von der Haftung frei

- eine zweite Haftungsmöglichkeit ergibt sich bei finanziellen Schwierigkeiten.
Hat ein Gesellschafter der Gesellschaft zu einem Zeitpunkt, in dem die Gesell-
schafter als ordentliche Kaufleute Eigenkapital zugeführt hätten, stattdessen
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ein Darlehen gewährt, so kann er den Anspruch auf Rückgewähr des Darle-
hens im Konkurs über das Vermögen der Gesellschaft nicht geltend machen.
Das heißt, daß private Darlehen der Gesellschafter an ihr Unternehmen in be-
stimmten Fällen den Gläubigern gegenüber wie Eigenkapital gewertet werden.
Dies gilt nicht, wenn ein nicht geschäftsführender Gesellschafter, der mit 10
v.H. oder weniger am Stammkapital beteiligt ist, Darlehensgeber ist.

Für die GmbH ist zwingend die Erstellung einer Bilanz vorgeschrieben, die beim
Amtsgericht zur öffentlichen Einsicht hinterlegt werden muß.
Für die Auflösung einer GmbH ist ein aufwendiges Verfahren notwendig.

Weitere Informationen zu dieser Rechtsform entnehmen Sie bitte unserer Broschüre
„Wie gründe ich eine GmbH“.

6.        Aktiengesellschaft

Die AG ist die typische Rechtsform für Großunternehmen, die ihren Kapitalbedarf
über den Kapitalmarkt decken wollen. Leitbild des Aktiengesetzes ist die börsenno-
tierte Aktiengesellschaft mit gestreutem und damit anonymem Aktionärskreis. Akti-
engesellschaften sind durch das Aktiengesetz relativ strengen Regeln unterworfen.
Die Zahl der Aktiengesellschaften in Deutschland beläuft sich auf nur ca. 3.700 (dem
stehen 550.000 GmbHn gegenüber). Lediglich etwa 700 Aktiengesellschaften sind
börsennotiert.

Die Aktiengesellschaft kann von einer oder mehreren Personen gegründet werden.
Sie ist wie die GmbH eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit und einem
in Aktien zerlegten Grundkapital. Der Gründungsvorgang unterliegt strengen Form-
vorschriften, er ist aufwendig und kostenintensiv. Die Satzung einer Aktiengesell-
schaft bedarf der notariellen Beurkundung, sie kann inhaltlich nicht frei ausgestaltet
werden. Das Aktienrecht ist weitgehend zwingendes Recht.

Das gesetzliche Mindestkapital einer Aktiengesellschaft ist bis zum 31. Dezember
1998 100.000,-- DM. Bei Neugründungen ab dem 1. Januar 1999 wird dieser Betrag
auf 50.000,-- EURO umgestellt. Möglich sind bis zum 31.Dezember 2001 weiterhin
DM-Gründungen. Hinsichtlich des Grundkapitals und der Aktien gelten jedoch die
neuen Euro-Beträge die nach dem unwiderruflich festgelegten Umrechnungskurs in
DM umzurechnen sind.

Seit dem 1. April 1998 sind neben den auf einen Nennbetrag lautenden Aktien auch
nennwertlose Aktien (Stückaktien) zulässig. Das Grundkapital einer Aktiengesell-
schaft muß einheitlich in eine dieser beiden Aktienformen zerlegt werden. Entschei-
det sich das Unternehmen für Nennbetragsaktien, hat deren Nominalwert bis zum
31. Dezember 1998 auf mindestens 5.-- DM, ab dem 1. Januar 1999 auf mindestens
1 EURO zu lauten.

Die sich aus den Aktien ergebenden Rechte können wiederum unterschiedich aus-
gestaltet werden. Die Gesellschafter der AG heißen Aktionäre. Organe einer Aktien-
gesellschaft sind die Hauptversammlung, der Vorstand und der Aufsichtsrat.



- 8 -

Die Hauptversammlung ist die Zusammenkunft der Aktionäre, die dort ihre Mitver-
waltungsrechte ausüben. Die Hauptversammlung hat keine allgemeine Zuständig-
keit; ihre Rechte sind im Aktiengesetz genau und relativ eng geregelt.
Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung. Er ist nicht an
Weisungen des Aufsichtsrats oder der Hauptversammlung gebunden.
Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, die Vorstandsmitglieder zu bestellen sowie sie
laufend zu beraten und zu überwachen. Er hat ein unbegrenztes Informations- und
Einsichtsrecht in alle Geschäftsunterlagen.

Unter dem Stichwort "Kleine AG" sind 1994 verschiedene Vereinfachungen für Akti-
engesellschaften in Kraft getreten.
Mit der „kleinen AG“ ist allerdings kein neuer Typus der Aktiengesellschaft geschaf-
fen worden, sondern es werden für Unternehmen mit gewisser Größe und mit über-
schaubarem Gesellschafterkreis der GmbH vergleichbare Vereinfachungen ange-
boten. Dadurch bekommt vor allem der Mittelstand einen erleichterten Zugang zur
Aktiengesellschaft und damit zur direkten Aufnahme von Eigenkapital.
Die Vorteile der „Kleinen AG“ liegen unter anderem in der vereinfachten Durchfüh-
rung von Hauptversammlungen, der erweiterten Flexibilität bei der Frage der Mittel-
verwendung insbesondere für Ausschüttungen sowie der Mitbestimmungsbefreiung
für Aktiengesellschaften unter 500 Beschäftigten.

Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) hat eine Broschüre zur „Kleinen AG“
herausgegeben, die dort oder über die örtlichen Industrie- und Handelskammern
bezogen werden kann.

Lediglich am Rande sei noch auf zwei weitere Rechtsformen hingewiesen:

7.        Genossenschaft

Die Genossenschaft hat kein festes Stammkapital. Sie ist geprägt durch stark wech-
selnde Mitgliederzahlen. Der Zweck der Genossenschaften besteht in der Förderung
des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder. Mindestens sieben Gründungmit-
glieder sind erforderlich. Vertreten wird die Genossenschaft durch den Vorstand,
ihre Tätigkeit unterliegt der Überwachung durch genossenschaftliche Prüfungsver-
bände. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet Gläubigern gegenüber
nur das Vermögen der Genossenschaft. Voraussetzung der Gründung ist ein schrift-
licher Vertrag (Statut).

Bei den Registergerichten wird ein Genossenschaftsregister geführt, in das solche
Organisationen eingetragen werden müssen.

8.        Verein

Die Rechtsform des Vereins steht grundsätzlich nicht für gewerbliche/wirtschaftliche
Zwecke zur Verfügung. Die Verleihung der Rechtsfähigkeit eines Vereins durch Ein-
tragung in das Vereinsregister setzt eine ideelle Zielsetzung der Vereinigung voraus.
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Zulässig sind aber ergänzende wirtschaftliche Tätigkeiten (sogenanntes Neben-
zweckprivileg), z. B. Getränkeverkauf.

IV. Sonderformen

9.        Partnerschaft

Die Gründung einer Gesellschaft mit der Rechtsform der „Partnerschaft“ ist seit In-
krafttreten des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes im Jahre 1995 möglich. Die
Partnerschaft entspricht in etwa der offenen Handelsgesellschaft, kann allerdings
nur von Freiberuflern, z. B. Ärzten oder Rechtsanwälten, gewählt werden. Für Ver-
bindlichkeiten der Partnerschaft haften den Gläubigern gegenüber neben dem Ver-
mögen der Partnerschaft die Gesellschafter persönlich. Diese können ihre Haftung
allerdings für Ansprüche aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung (auch
unter Verwendung von AGBn) auf denjenigen von ihnen beschränken, der innerhalb
der Partnerschaft die berufliche Leistung zu erbringen oder verantwortlich zu leiten
und zu überwachen hat.

Das Recht der Partnerschaften ist im Gesetz nur sehr knapp geregelt. Durch die vor
kurzem erfolgte Zulassung der GmbH-Gründung für einige Freiberufler ist das Inter-
esse an dieser Rechtsform zurückgegangen. Partnerschaftsgesellschaften sind in
das Partnerschaftsregister beim Amtsgericht einzutragen.

10.      Stille Gesellschaft

Stille Gesellschaften sind nach außen nicht erkennbar, der stille Gesellschafter
nimmt keine Gewerbeanmeldung vor. Stille Gesellschaften sind Personengesell-
schaften, bei denen sich jemand am Handelsgewerbe eines anderen mit einer Ver-
mögenseinlage, die an diesen übertragen wird, gegen einen Anteil am Gewinn be-
teiligt.
Aus den im Handelsgewerbe mit Dritten geschlossenen Geschäften wird nur der
Geschäftsinhaber und nicht der stille Gesellschafter berechtigt und verpflichtet. Dem
stillen Gesellschafter stehen eingeschränkte Kontrollrechte zu, grundsätzlich kann er
lediglich die schriftliche Mitteilung des Jahresabschlusses verlangen und zur Über-
prüfung von deren Richtigkeit Bücher und Papiere einsehen.
Der stille Gesellschafter ist am Gewinn und Verlust beteiligt. Im Gegensatz zur Ge-
winnbeteiligung, die zwingend ist, kann die Verlustbeteiligung ausgeschlossen wer-
den. Nach Auflösung der Gesellschaft hat der stille Gesellschafter einen Anspruch
auf Auszahlung seines Guthabens. Ein Passivsaldo verpflichtet grundsätzlich nicht
zur Nachzahlung, sondern wird gegenstandslos. Wird von der gesetzlichen (typi-
schen) Regelung abgewichen, liegt eine atypische stille Gesellschaft vor (z.B. wenn
dem stillen Gesellschafter mehr Kontrollrechte eingeräumt werden, der stille Gesell-
schafter an der Geschäftsführung beteiligt wird etc.).
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11.      Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)

Die EWIV ist die erste gemeinsame Gesellschaftsform europäischen Rechts. Sie soll
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erleichtern und den Binnenmarkt fördern.
Die EWIV muß sich aus mindestens zwei Teilnehmern zusammensetzen und minde-
stens zwei ihrer Mitglieder müssen ihre Hauptverwaltung bzw. ihren Hauptsitz in
verschiedenen Mitgliedstaaten haben.
Die EWIV darf selbst keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen und Gewinne für sich
selbst erzielen. Sie ist darauf beschränkt, die wirtschaftlichen Zwecke der Mitglieder
zu fördern, was diese Rechtsform oft uninteressant macht.
Der Gründungsvertrag ist formlos gültig. Da er aber beim Handelsregister zu hinter-
legen ist und nach der EWIV-Verordnung bestimmte Angaben enthalten muß, ist
faktisch die Schriftform erforderlich. Weitere Gründungsvoraussetzung ist - in
Deutschland - die Eintragung der EWIV in das Handelsregister.

Die Mitglieder einer EWIV haften unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für deren
Verbindlichkeiten. Anders als bei der oHG ist die Haftung der Mitglieder jedoch sub-
sidiär. Die Gläubiger können erst dann die Mitglieder in Anspruch nehmen, wenn sie
die Gesellschaft zur Zahlung aufgefordert haben und diese nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist erfolgt ist.

Die "richtige" Wahl der Rechtsform ist eine entscheidende Grundlage für den Be-
stand des Unternehmens. Sie müssen sich allerdings im klaren darüber sein, daß
eine Unternehmensform, die sich am Anfang als optimal darstellt, im Lauf der Zeit
wegen eintretender Veränderungen wie Expansion, höherem Haftungsrisiko usw. als
nachteilig erweisen kann. Es ist deshalb empfehlenswert, in regelmäßigen Zeitab-
ständen zu überprüfen, ob das "rechtliche Kleid" des Unternehmens noch paßt oder
ob es nicht gewechselt werden sollte. Hierfür stellt das Umwandlungsgesetz geeig-
nete Instrumentarien zur Verfügung. In Betracht kommt insbesondere die Möglichkeit
des Formwechsels, d. h. eine Änderung der Rechtsform unter Wahrung der Identität
des Unternehmens. Im Hinblick auf die dann konkret einzuleitenden rechtlichen
Schritte sowie die steuerlichen Auswirkungen ist es wichtig, sich begleitenden Rat
einzuholen.

Ihre Ansprechpartner:

Industrie- und Handelskammer Wetzlar
Friedenstraße 2
35578 WETZLAR
Tel.: 0 64 41/ 94 48-0
Fax: 0 64 41/ 94 48 33
E-mail: info@ihk-wetzlar.de
Internet: http://www.ihk-wetzlar.de

Industrie- und Handelkammer zu Dillenburg
Am Nebelsberg 1
35685 DILLENBURG
Tel.: 0 27 71/ 84 2-0
Fax: 0 27 71/ 84 21 99
E-mail: info@ihk-dillenburg.de
Internet: http://www.ihk-dillenburg.de

Geschäftsstelle:
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Am Bahnhof 12-16
35216 BIEDENKOPF
Tel.: 0 64 61/ 95 95-0
Fax: 0 64 61/ 95 95 95
E-mail: bid@ihk-dillenburg.de
Internet: http://www.ihk-dillenburg.de
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